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3. Zu grundlegenden Aufgaben der Vervvirklichung der Ordnung und 
Sicherheit im Untersuchunqshaftvollzuq des MfS_____ ■ _______

In diesem Teil der Arbeit werden auf der Grundlage der in den v o r 
hergehenden Abschnitten herausgearbeiteten W e s e n s merkmale und ges e t z 
lichen Anforderungen unter der Beachtung der spezifischen Besonder
heiten im MfS sowie der aus der Analyse der Angriffe des Feindes g e 
gen den Untersuchungshaftvollzug im MfS gewonnenen Erkenntnisse, die 
sich daraus ergebenden höheren Anforderungen der jederzeitigen G e 
währleistung von Ordnung und Sicherheit unter allen Lagebedingungen 
und bei allen wesentlichen Vollzugsmaßnahmen und - a ufgaben unter
sucht..

Ausgehend vom Soll-Ist-Vergleich - Soll = die in dieser Arbeit her
ausgearbeiteten objektiven inhaltlichen Anforderungen an den Untersu
chungshaft Vollzug in der DDR, Ist = gegenwärtiger Zustand - Werden 
die sich daraus ergebenden Aufgaben und Anforderungen an die konkre
te Gestaltung und Sicherung wesentlicher Prozesse in den Untersu
chungshaftanstalten des MfS und bei spezifischen sich ständig wi e d e r 
holenden Vollzugsmaßnahmen unter strikter Beachtung der gesetzlichen 
Anforderungen sowie der Anwendung jeglicher Gefahren und Störungen, 
die sowohl von innen als auch von außen ausgehen können, abgeleitet 
und begründet.

Schwerpunkt bilden die im Rahmen des Vollzuges der Untersuchungshaft 
notwendigen V o l l zugsmaßnahmen mit Verhafteten innerhalb und außer
halb der Untersuchungshaftanstalt des MfS, die Kontrolle der V e r b i n 
dungen Verhafteter in den Untersuchungshaftanstalten und zu Personen 
nach außen sowie der Schutz der Untersuchungshaftanstalten und ihrer 
unmittelbaren Umgebung vor Angriffen feindlicher Kräfte. Das heißt, 
es werden alle Aufgaben und Maßnahmen im Untersuchungshaftvollzug 
untersucht, die von unmittelbarer und wesentlicher Bedeutung für 
die Realisierung der Ziele der Untersuchungshaft und die G e w ä h r 
leistung einer hohen Ordnung und Sicherheit sind und dazu beitragen, 
daß Gefahren.und Störungen rechtzeitig erkannt und v o r beugend v e r 
hindert bzw. in ihren Auswirkungen auf ein Minimum eingeschränkt w e r 
den.


